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Erste Abfallwirtschaftsgesetze wurden von den LÃ¤ndern verabschiedet, in denen eine Neuorientierung in abfallwirtschaftlichen. Belangen zu erkennen ist. 
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KURZFASSUNG Die



Zunahme



des



Konsums



infolge



des



Wirtschaftswachstums,



der



daraus



resultierende Anstieg der Abfallmengen, aufwendige Beseitigung von Altlasten und zunehmendes Umweltbewusstsein haben zu einem Umdenken im Umgang mit unserem Lebensraum und den vorhandenen Ressourcen geführt. Die Trendwende durch die Ausrichtung der Abfallwirtschaft auf eine nachhaltige Entwicklung führte zu massiven Änderungen in den rechtlichen Rahmenbedingungen und



organisatorischen



Prozessen



in



Österreich.



Im



Abfallwirtschaftsgesetz,



AWG 1990, wurden die Ziele der Abfallwirtschaft neu definiert und verbindlich verankert.



In



der



vorliegenden



Arbeit



werden



am



Beispiel



eines



regionalen



Abfallverbandes die Auswirkungen der Veränderungen analysiert und bewertet. Mit der Methode der Stoffflussanalyse (SFA) wird das komplexe Abfallwirtschaftssystem modelliert, relevante Prozesse im System abgebildet und die wesentlichen Güter- und Stoffströme anschaulich dargestellt. Die Jahre 1991, 1997, 2004 und 2008 werden sowohl auf Güter-, als auch auf Stoffebene (Kohlenstoff, Stickstoff, Eisen und Cadmium) ausgewertet. Die Selektion der für die Berechnung der Stoffströme notwendigen Transferkoeffizienten der einzelnen Prozesse erfolgt nach vorangehender Recherche von Messwerten in der Literatur. Die spezifischen Sammelmengen pro Einwohner und Jahr von insgesamt elf getrennt erfassten Fraktionen beschreiben die Eingangsdaten des abgegrenzten Systems. Aus den im AWG festgelegten Zielen werden sieben Bewertungskriterien („Deponievolumen“, „Recyclingrate“, „Bilanzierung von CO2-Äquivalenten“, „Stickstoffemissionen in die Hydrosphäre“, Eisen-Recyclingrate“, „Schadstoff-Recyclingrate“ und „SchadstoffAusschleusung“) abgeleitet, die zur Interpretation der Ergebnisse der SFA herangezogen werden. Durch die Modifikation der abfallwirtschaftlichen Maßnahmen und Prozessabläufe konnte über den betrachteten Zeitraum eine signifikante Verbesserung der Zielerfüllung erreicht werden. Defizite zeigen sich allerdings bei der Ausschleusung von Schadstoffen aus Kreisläufen. Des Weiteren wurden die Entsorgungstarife den Aufwendungen der Sammlung und Verwertung gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass die spezifischen Kosten in Relation zu den erfassten Sammelmengen nach Verbandsgründung zuerst sinken und sich dann auf relativ konstantem Niveau einpendeln. Insgesamt kann der beschrittene Weg nach Auswertung der Veränderungen eines charakteristischen Abfallverbandes als zielführend bewertet werden. Zukünftiger Handlungsbedarf besteht noch bei den Themen „saubere Kreisläufe“ und „sichere letzte Senken“ für Schadstoffe.



ABSTRACT The increase of consumption due to economic growth, the parallel increase of waste materials, the expensive clean-up of former waste deposits and the increasing environmental awareness are the main reasons for rethinking how we can deal with the anthroposphere and the existing resources available. The trend reversal followed by a new direction in the waste management system as a result of a sustainable development led to significant both changes in the regulatory framework and organizational process in Austria. In the first National Waste Management Act, AWG 1990, the central aims of waste management were officially declared and included in government legalisation. The influence of these changes will be analysed and evaluated in this master thesis using the example of a regional waste management organization. With the use of Methodology of Material Flow Analysis the complex waste management system will be transferred into a model, processes described and the most important flows of goods and substances explained. The results are shown for the years 1991, 1997, 2004 and 2008 on the level of goods as well on the substantial layer for Carbon, Nitrogen, Iron and Cadmium. The selection of transfer coefficients is based on researched literature using characteristic measurements. The specific rate of waste material use per inhabitant of eleven separately listed waste charges describe the input data for the established system. Seven evaluation criteria (“landfill volume”, “rate of recycling”, “balance of CO2equivalents”, “emission of nitrogen into the hydrosphere”, “rate of iron-recycling”, “recycling of pollutants”, “discharge of pollutants”) are extrapolated from the objectives in the Waste Management Act and subsequently used to interpret the results from the Material Flow Analysis. The evaluation suggests a significant improvement over the considered period in terms of the objectives. The conclusion from these results confirms that it was possible to achieve the selected aims for the example organization by changing the measures and proceedings in the system. However there are deficiencies in discharging pollutants from circular flows. In addition to this approach the waste management tax was compared with the charges for collection and recovery of municipal solid waste. This comparison reveals an initial decrease after the organization was established followed by a more constant balance between costs and treatment charges. The main thesis of this paper is that the current waste management system, established by AWG 1990, proved to be effective and advisable. Furthermore there exists need for action due to the topics “clean circuits” and “final sinks” for pollutants.
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1 AUFGABENSTELLUNG UND ZIELE 1.1 Einleitung „Bevor man die Welt verändert, wäre es doch wichtiger, sie nicht zugrunde zu richten.“ (Paul Claudel, französischer Dichter und Staatsmann (1868 - 1955))



Die Befriedigung von menschlichen Bedürfnissen ist unweigerlich mit der Gewinnung und Verarbeitung von Ressourcen, Stoffen und Gütern verbunden. Die Nutzungsdauer der dadurch entstehenden Produkte ist sehr unterschiedlich und reicht von wenigen Stunden (z.B. bei Lebensmitteln) bis hin zu mehreren Jahrzehnten (z.B. bei Ingenieurbauwerken). Gemein ist ihnen aber, dass die Lebensdauer beschränkt ist.



Nach dem Ende einer beabsichtigten Nutzung schwindet das Interesse am Produkt und es wird als Abfall definiert. Oftmals sind in diesen Gütern aber wertvolle Stoffe und Ressourcen gebunden, die erneut als Rohstoffe eingesetzt werden können. Der behutsame Umgang mit diesen Ressourcen ist somit ein wesentlicher Bestandteil einer Strategie für nachhaltige Entwicklung.



Die Produktion von Abfall und die damit zusammenhängenden Fragen der Vermeidung, Verwertung



und



Entsorgung



stellt



ein



zentrales



Problem



der



industriellen



Wohlstandsgesellschaft dar. Dies zeigt sich nicht nur anhand der zunehmenden Knappheit von Rohstoffreserven, sondern auch bei schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt, die durch die Abfallwirtschaft entstehen können.



In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, zu Zeiten des industriellen Aufschwungs,



wurde



dieser



Thematik



keinerlei



Bedeutung



zugemessen.



Die



Folgewirkungen daraus beschäftigen uns aber teilweise noch heute, zum Beispiel bei der Altlastensanierung wilder Deponien. Ein Bewusstsein für eine nachhaltige Entwicklung in der Abfallwirtschaft entstand auf breiterer Basis erst in den 1980er Jahren. Erste Abfallwirtschaftsgesetze wurden von den Ländern verabschiedet, in denen eine Neuorientierung in abfallwirtschaftlichen Belangen zu erkennen ist. Das erste bundesweit gültige Abfallwirtschaftsgesetz wurde 1



1990 beschlossen, das zur Grundlage für weit reichende Veränderungen in der österreichischen Abfallwirtschaft werden sollte.



Mit der Festlegung der Ziele und Grundsätze im AWG 1990 und in den daraufhin entstandenen verbindlichen Rechtsnormen wurden Rahmenbedingungen definiert und eine Basis geschaffen, Abfallströme im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu lenken. Nachhaltige Entwicklung beinhaltet die Schonung natürlichen Ressourcen, also einen sparsamen Umgang mit Rohstoffen und eine Reduktion von Emissionen zur Gewährleistung der Tragfähigkeit unserer Umwelt.



Knapp 20 Jahre nach dem Inkrafttreten des ersten Bundesabfallwirtschaftsgesetzes stellt sich die Frage, inwieweit die Auswirkungen in der Praxis erkennbar und quantifizierbar sind. Demzufolge sollen in dieser Arbeit die aus den Rechtsvorschriften resultierenden Veränderungen analysiert und die Umsetzung der Ziele am Beispiel eines regionalen Abfallverbandes bewertet werden.



Die Hauptmotivation für diese Vorgehensweise liegt in der Fragestellung, wie sich abfallwirtschaftliche Maßnahmen, die auf höchster politischer Ebene getroffen werden, im regionalen Bereich auswirken bzw. wie lange es dauert, bis Änderungen wirksam werden.



Außerdem sollen auf diesem Wege Erkenntnisse gewonnen werden, welchen Beitrag die Abfallwirtschaft in diesem Zusammenhang für eine nachhaltige Entwicklung in Österreich bereits geleistet hat und auch zukünftig leisten kann.



2



1.2 Ziele Das Hauptziel definiert die Aufgabenstellung dieser Arbeit:



Bewertung von Veränderungen in der niederösterreichischen Abfallwirtschaft anhand der Analyse von Güter- und Stoffströmen eines regionalen Abfallwirtschaftsverbandes Mittels der Methode der Stoffflussanalyse sollen die relevanten Prozesse abgebildet, sowie die wichtigste Güter- und Stoffströme im System dargestellt werden. Aus den Zielen und Grundsätzen der Abfallwirtschaft sind Bewertungskriterien abzuleiten, mit denen die Entwicklung analysiert werden kann.



Daraus können folgende Unterziele abgeleitet werden:



Skizzierung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf europäischer, nationaler und regionaler Ebene Gesetze, Richtlinien und Verordnungen legen richtungweisend die Rahmenbedingungen der Abfallwirtschaft vor. Die Entscheidungskompetenz liegt auf mehreren Ebenen und beeinflusst dabei jeweils alle darunter liegenden Bereiche. Aus der Fülle der rechtlichen Vorschriften sind die für die Zielerreichung dieser Arbeit relevanten Bereiche herauszuheben.



Entwicklung einer möglichst übersichtlichen Abbildung bzw. Modellierung des zu untersuchenden Abfallwirtschaftssystems Um eine Güter- und Stoffflussanalyse durchführen zu können, ist das ausgewählte System räumlich und zeitlich abzugrenzen. Zusätzlich sind bestimmte Adaptierungen und



Vereinfachungen



zu



treffen,



um



eine



klare



Darstellung



im



Sinne



der



Aufgabenstellung zu ermöglichen.



Auswahl und Beschreibung von relevanten Prozessen, Gütern und Stoffen für eine möglichst anschauliche Betrachtungsweise Eine möglichst präzise Auswahl ist für eine spätere Bewertung von hoher Wichtigkeit. Es sollen weder bedeutende Parameter übersehen werden noch alle Einflüsse bis ins kleinste Detail dargestellt werden, da sonst die Übersichtlichkeit verloren ginge. Eine 3



genaue Kenntnis der Prozessabläufe ist für die Berechung mit Hilfe von Transferkoeffizienten unerlässlich.



Recherche und Festlegung von Transferkoeffizienten für die ausgewählten Prozesse Die Güter- und Stoffströme werden in den Prozessen gemäß den Transferkoeffizienten auf weitere Prozesse aufgeteilt. Die Qualität und Genauigkeit der Daten wirkt sich wesentlich auf das Ergebnis der Stoffflussanalyse aus.



Erhebung von Güterflüssen und relevanten Stoffströmen, sowie deren Auftreten und Zusammensetzung Diese Größen stellen die Eingangsparameter der Stoffflussanalyse dar. Für die Interpretation der Ergebnisse ist es wichtig, dass nicht nur die Güterflüsse bilanziert werden, sondern auch die stoffliche Ebene betrachtet wird. Die Umrechung von Güterebene auf Stoffebene erfolgt über die Stoffkonzentrationen der einzelnen Fraktionen.



Ableitung von Bewertungskriterien zur Analyse der Veränderungen im betrachteten Zeitraum Die Stoffflussanalyse ist eine wichtige Methode zur Darstellung von Vorgängen in komplexen Systemen. Sie ist jedoch kein Bewertungsinstrument. Für die Beurteilung der Veränderungen müssen daher quantifizierbare Bewertungskriterien aus den Zielen und Grundsätzen der Abfallwirtschaft abgeleitet werden.



Systembeschreibung und Darstellung der Abläufe im Sammel-, Verwertungs- und Entsorgungssystem des ausgewählten Abfallverbandes Eine genaue Kenntnis der Systemparameter und- strukturen ist nicht nur für die Abbildung und Modellierung notwendig, sondern auch für die Interpretationen der Ergebnisse bzw. das Erkennen von Verbesserungspotentialen.



Darstellung der Güter- und Stoffflüsse mittels der Methode der Stoffflussanalyse und Auswertung unter Zuhilfenahme der Bewertungskriterien Mit Hilfe der Software STAN sind die Ergebnisse der Bilanzierung auf Güterebene sowie für die ausgewählten Stoffe darzustellen. Die Auswertung erfolgt für die bei der Systemabgrenzung ausgewählten Jahre. 4



Möglichst transparente Darstellung des monetären Aufwandes für die Modifikationen im betrachteten System Dafür sollen die Jahresabschlüsse des ausgewählten Verbandes herangezogen werden und wenn möglich, die Kosten den getroffenen Maßnahmen zugeordnet werden. Jeder Haushalt bezahlt mit den Müllgebühren für die Entsorgung und Verwertung seiner Abfälle. Ist es möglich, über diese Abgaben Rückschlüsse auf die Entsorgungskosten zu ziehen?



5



1.3 Fragen Im Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen folgende Fragen beantwortet werden:



•



Welche wesentlichen Rechtsgrundlagen sind für die Zielsetzung dieser Arbeit zu beachten?



•



Eignet sich die Methode der Stoffflussanalyse für die Darstellung und Bilanzierung von Güter- und Stoffflüssen regionaler Abfallwirtschaftssysteme?



•



Welche wesentlichen Prozesse, Güterflüsse und Stoffe sind als repräsentativ auszuwählen? In welchen Güterflüssen sind die ausgewählten Stoffe zu finden?



•



Welche Bewertungskriterien eignen sich für die Beurteilung?



•



Wie verändern sich die Güter- und Stoffflüsse im System über den betrachteten Zeitraum?



•



Wie



sind



die



Veränderungen



im



regionalen



Abfallwirtschaftssystem



zu



bewerten? Wie stellt sich die Entwicklung dar?



•



Wie sind die Veränderungen im Sinne der Ziele des AWG zu bewerten?



•



Welche Aufwendungen (organisatorisch, monetär, gesetzlich) wurden bzw. werden betrieben?



•



Können die Kosten für gesetzte Maßnahmen transparent gemacht werden? Ist eine Zuordnung dieser Kosten zu den Maßnahmen möglich? Wie verhalten sich die gesetzten Maßnahmen zu den eingesetzten Kosten?



•



Können Empfehlungen für die Zukunft gegeben werden?



•



Wie stehen die gewonnenen Erkenntnisse des betrachteten Systems im Verhältnis zur Gesamtsituation in Niederösterreich? Können die Ergebnisse auch auf andere Regionen umgelegt werden?



6



2 METHODIK UND DURCHFÜHRUNG 2.1 Rechtliche Rahmenbedingungen



7



2.1.1 Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf EU-Ebene Erste Anzeichen zu den Anliegen des Umweltschutzes auf europäischer Ebene finden sich schon im Vertrag von Rom, der am 1. Jänner 1958 in Kraft trat.



Die Einheitliche Europäische Akte (EEA) vom 1. Juli 1987 kann als Grundlage der abfallrechtlichen Maßnahmen auf EU-Ebene gesehen werden. Es werden drei Artikel eingeführt, die es der Gemeinschaft ermöglichen, „die Umwelt zu erhalten, zu schützen und ihre Qualität zu verbessern, zum Schutz der menschlichen Gesundheit beizutragen



und



eine



umsichtige



und



rationelle



Verwendung



der



natürlichen



Ressourcen zu gewährleisten". (Artikel 130 r, 130 s und 130 t EG-Vertrag) Das Subsidiaritätsprinzip bestimmt ein Eingreifen im Umweltbereich nur dann, wenn auf Gemeinschaftsebene die Ziele besser erreicht werden können als auf Ebene der einzelnen Mitgliedsstaaten.



Mit dem Beitritt zum europäischen Wirtschaftsraum (EWR) am 1. 1. 1994 und zur Europäischen Union (EU) am 1. 1. 1995 wurden die europäischen Rechtsgrundlagen auch für Österreich verpflichtend. Seit diesem Zeitpunkt sind Verordnungen und Richtlinien der EU in der nationalen Gesetzgebung umzusetzen. Dabei sind Verordnungen der Europäischen Union sofort nach ihrem Wirksamwerden anzuwenden. Es ist kein zusätzliches nationales Gesetz notwendig. Nationale Gesetze und Verordnungen, die mit den EU-Verordnungen in Widerspruch stehen verlieren ihre Wirksamkeit. Von der Europäischen Union erlassene Richtlinien sind grundsätzlich von den Mitgliedsstaaten innerhalb einer bestimmten Frist mittels eines Gesetzes oder einer Verordnung umzusetzen. Die Richtlinien stellen bei der Umsetzung nur einen gewissen Rahmen dar, in dem sich der Mitgliedsstaat bewegen muss. Die Umsetzung des EU-Rechtes fällt je nach Kompetenzvorgabe, entweder in die Hände des Bundes oder der Länder.



Im sechsten Umweltaktionsprogramm der Europäischen Kommission „Umwelt 2010: Unsere Zukunft liegt in unserer Hand“ aus dem Jahr 2001 wird die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen und Bewirtschaftung von Abfällen als eine der vorrangigen Maßnahmen in Artikel 8 Abs. 1 festgesetzt: 8



Ziele und vorrangige Aktionsbereiche für die nachhaltige Nutzung und Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen und des Abfalls: − Nichtüberschreitung der Belastbarkeit der Umwelt durch den Verbrauch von



Ressourcen



und



die



damit



verbundenen



Auswirkungen sowie



Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch (…); − deutliche Verringerung des Gesamtabfallvolumens durch Initiativen zur Abfallvermeidung,



höhere



Ressourceneffizienz



und



Übergang



zu



nachhaltigeren Produktions- und Konsummustern; − deutliche Verringerung der Menge an Abfällen, die beseitigt werden, sowie der Mengen gefährlicher Abfälle unter Vermeidung einer Zunahme von Emissionen in die Luft, die Gewässer und den Boden; − Förderung der Wiederverwendung; für die dann noch erzeugten Abfälle gilt: Ihr Gefährlichkeitsgrad sollte reduziert werden, und sie sollten möglichst geringe Gefahren verursachen; Verwertung und insbesondere Recycling sollten Vorrang genießen; die Menge der zu beseitigenden Abfälle sollte auf ein Minimum reduziert und die Abfälle sollten sicher beseitigt werden; die zu beseitigenden Abfälle sollten so nah wie möglich am Erzeugungsort behandelt werden, sofern dies nicht zulasten der Effizienz der Abfallbehandlung geht.



Das Programm stellt die Grundlage für die Erstellung einer thematischen Strategie zu Abfallvermeidung und –recycling dar, die im Dezember 2005 von der Europäischen Kommission beschlossen wurde. Mit der Strategie definiert die Kommission die Ziele der zukünftigen EU-Abfallpolitik.



Am 5. April 2006 wurde die Richtlinie 2006/12/EG (Abfallrahmenrichtlinie) des Europäischen Parlaments und des Rates beschlossen, welche die ursprüngliche Abfallrahmenrichtlinie aus dem Jahr 1975 (Richtlinie 75/442/EWG) ersetzt. Wesentlicher Bestandteil ist die Verpflichtung der Mitgliedsstaaten, Maßnahmen vorrangig zur Vermeidung oder Verringerung der Erzeugung von Abfällen und deren Gefährlichkeit



sowie



an



zweiter



Stelle



zur



Verwertung



von



Abfällen



Wiederverwendung, Recycling und sonstige Verwertungsverfahren zu ergreifen. 9



durch



Mit der neuen EU-Richtlinie über Abfälle (Richtlinie 2008/98/EG), welche am 12. Dezember 2008 in Kraft getreten ist, wird die bisherige 3-stufige Abfallhierarchie (Vermeiden,



Verwerten,



Beseitigen)



durch



eine



neue



fünfgliedrige



Rangfolge



(Vermeidung, Vorbereitung zur Wiederverwendung, Recycling, Sonstige (z. B. energetische) Verwertung, Beseitigung) ersetzt.



Artikel 1 legt den Gegenstand und Anwendungsbereich der Richtlinie mit starkem Bezug zum Umweltschutz im Sinne einer nachhaltigen Ressourcennutzung fest:



„Mit dieser Richtlinie werden Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit festgelegt, indem die schädlichen Auswirkungen der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen vermieden oder verringert, die Gesamtauswirkungen der Ressourcennutzung reduziert und die Effizienz der Ressourcennutzung verbessert werden.“



Der Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt wird expliziert in Artikel 13 angeführt:



„Die Mitgliedsstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Abfallbewirtschaftung ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit oder Schädigung der Umwelt erfolgt und insbesondere a) ohne Gefährdung von Wasser, Luft, Boden, Tieren und Pflanzen, b) ohne Verursachung von Geräusch- oder Geruchsbelästigungen und c) ohne Beeinträchtigung der Landschaft oder von Orten von besonderem Interesse.“



Die Umsetzungsfrist für die Richtlinie in nationales Recht erstreckt sich über 2 Jahre und läuft bis zum 12. Dezember 2010.
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2.1.2 Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene „Das Jahr 1945 war nicht nur ökonomisch und politisch sozusagen die Stunde Null Österreichs, sondern auch im Bereich der Abfallwirtschaft, wenn auch dieser Begriff damals noch gar nicht bekannt war.“ (Ossberger, 1997)



Wenngleich die österreichische Bevölkerung nach dem 2. Weltkrieg andere Sorgen hatte, als sich mit der Entsorgung und Wiederverwertung von Abfällen zu beschäftigen, führte die dramatische Situation in den Nachkriegsjahren aufgrund der Ressourcenknappheit zu einem nachhaltigen Umgang mit Gütern und Rohstoffen.



Dies



änderte



sich



infolge



des



wachsenden



Wohlstandes



und



des



rasanten



wirtschaftlichen Aufschwungs in den 60er und 70er Jahren, wodurch die Müllmenge sprunghaft anstieg. Als Reaktion wurden in den einzelnen Bundesländern Gesetze beschlossen, die jedoch vorerst einzig die Regelung einer geordneten Müllbeseitigung zum Ziel hatten. Die Definitionen und Grundsätze der einzelnen Landesgesetze unterschieden sich jedoch grundsätzlich.



Per Bundesgesetz wurde im Jänner 1971 erstmals ein Bundesministerium für Gesundheit und Umwelt eingerichtet, welches einige Jahre später einen Bericht über die



„Grundlagen



für



ein



Abfallwirtschaftsgesetz“



(Fischer



&



Schäfer,



1978)



veröffentlichte. Doch sollte es noch zwölf Jahre dauern, bis ein einheitliches Bundesgesetz erlassen wurde.



Die Novellierung des Bundesverfassungsgesetzes im Jahr 1988 (BGBl. 1988/685), war



in



mehrerer



Hinsicht



ein



bedeutender



Schritt



in



der



Geschichte



der



österreichischen Abfallwirtschaft. Einerseits wurde der Begriff „Abfallwirtschaft“ zum ersten Mal als eigener Terminus in der Gesetzgebung festgelegt. Zum anderen wurde die



bis



dahin



eingeschränkte



Bundeskompetenz



durch



Zuständigkeiten



für



verschiedene Abfallarten nach ihrer Herkunft und nicht nach ihren Eigenschaften neu geregelt. Das Fehlen eines eigenen Kompetenzbestandes des Bundes hatte bis dahin zur Folge, dass keine einheitliche Regelung möglich war und eine Rechtszersplitterung vorlag. Die Abfallwirtschaft konnte als so genannte „Annexmaterie“ vom Bund nur in
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Zusammenhang



mit



Sachmaterien



(z.



B.



Wasserrecht),



die



in



die



Kompetenzbestimmungen des Bundes fielen, geregelt werden.



Nach



Art. 10 Abs. 1 Z. 12 B-VG



ist



seither



die



Abfallwirtschaft



hinsichtlich



gefährlicher Abfälle, in Gesetzgebung und Vollziehung Bundessache, hinsichtlich anderer Abfälle nur soweit ein Bedürfnis nach Erlassung einheitlicher Vorschriften vorhanden ist. Die gefährlichen Abfälle fallen also zur Gänze in Bundeskompetenz, während den Ländern die Gesetzgebung und Vollziehung hinsichtlich aller übrigen Abfälle obliegt, soweit nicht der Bundesgesetzgeber von seiner Bedarfskompetenz gebraucht macht.



Ein vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (BMUJF) eingerichteter Abfallwirtschaftsbereit veröffentlichte im Sommer 1988 die so genannten „Leitlinien zur Abfallwirtschaft“, die Prinzipien und Ziele abfallwirtschaftlicher Maßnahmen beschrieben.



Am 6. Juni 1990 wurde das erste Bundesgesetz über die Vermeidung und Verwertung



von



Abfällen



(BGBl. 325/1990)



vom



österreichischen



Nationalrat



beschlossen, welches am 1. Juli 1990 in Kraft trat.



Als elementare Grundlage für eine effiziente Güter- und Stoffwirtschaft werden in Paragraph 1, Absatz 1 die Ziele der Abfallwirtschaft wie folgt festgelegt:



Die Abfallwirtschaft ist danach auszurichten, dass, 1. schädliche, nachteilige oder sonst das allgemeine menschliche Wohlbefinden beeinträchtigende Einwirkungen auf Menschen sowie auf Tiere, Pflanzen, deren Lebensgrundlagen und deren natürliche Umwelt so gering wie möglich gehalten werden, 2. Rohstoff- und Energiereserven geschont werden, 3. der Verbrauch von Deponievolumen so gering wie möglich gehalten wird, 4. nur solche Stoffe als Abfälle zurück bleiben, deren Ablagerung kein Gefahrenpotential für nachfolgende Generationen darstellt. (Vorsorgeprinzip)
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Als Grundsätze sind in Paragraph 1, Absatz 2 die Abfallvermeidung vor der Abfallverwertung und vor der Abfallentsorgung festgelegt. Im Zuge der EU-Novelle 1996 zum Abfallwirtschaftsgesetz (BGBl. 434/1996) wurde auch die thermische Verwertung als Maßnahme einer umfassenden Abfallwirtschaft anerkannt und der stofflichen Verwertung gleichgestellt.



Eine



komplette



Überarbeitung



Abfallwirtschaftsgesetz



2002



des



Gesetzes



(AWG 2002)



führte



schließlich



(BGBl. 102/2002),



zum



welches



mit



2. November 2002 in Kraft trat und unter anderem in folgenden Punkten wesentliche Neuerungen brachte:



•



Aufnahme des Prinzips der Nachhaltigkeit



•



Änderung des Abfallbegriffs (Anpassung an EU-Recht) und einiger Definitionen



•



Festlegung von Behandlungspflichten



•



Einführung des elektronischen Datenmanagements für Abfallsammler und –behandler



•



Einführung



einer



Missbrauchsaufsicht



für



haushaltsnahe



Sammel-



und



Prinzipien



der



Verwertungssysteme



• Das



Änderungen in den Bestimmungen für Behandlungsanlagen



Vorsorgeprinzip



und



die



Nachhaltigkeit



als



wesentliche



Abfallwirtschaft werden nunmehr den in § 1 Abs. 1 definierten Zielen vorangestellt. In Entsprechung des Kyoto-Protokolls sind die klimarelevanten Gase so gering wie möglich zu halten. Der Begriff „Luftschadstoffe“ ist im Immissionsschutzrecht definiert.



Aufgrund der zentralen Bedeutung der überarbeiteten und ergänzten Ziele des AWG 2002 für die Ableitung der Zielkriterien dieser Arbeit wird der Gesetzestext im Folgenden zitiert: § 1. (1) Die Abfallwirtschaft ist im Sinne des Vorsorgeprinzips und der Nachhaltigkeit danach auszurichten, dass 1. schädliche oder nachteilige Einwirkungen auf Mensch, Tier und Pflanze, deren Lebensgrundlagen und deren natürliche Umwelt vermieden oder sonst das allgemeine menschliche Wohlbefinden beeinträchtigende Einwirkungen so gering wie möglich gehalten werden,
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2. die Emissionen von Luftschadstoffen und klimarelevanten Gasen so gering wie möglich gehalten werden, 3. Ressourcen (Rohstoffe, Wasser, Energie, Landschaft, Flächen, Deponievolumen) geschont werden, 4. bei der stofflichen Verwertung die Abfälle oder die aus ihnen gewonnenen Stoffe kein höheres Gefährdungspotential aufweisen als vergleichbare Primärrohstoffe oder Produkte aus Primärrohstoffen und 5. nur solche Abfälle zurückbleiben, deren Ablagerung keine Gefährdung für nachfolgende Generationen darstellt. Dabei gelten die drei Grundsätze der Abfallvermeidung, also Abfallaufkommen und deren Schadstoffe so gering wie möglich zu halten, Abfallverwertung, soweit dies ökologisch zweckmäßig und technisch möglich ist, und Abfallbeseitigung von nicht verwertbaren Abfällen durch biologische, thermische, chemische oder physikalische Verfahren. Feste Rückstände sind möglichst reaktionsarm und ordnungsgemäß abzulagern. Die Grundsätze beschreiben dabei den Weg, wie oben angeführte Ziele erreicht werden sollen und welche Maßnahmen daher zu erfolgen haben.



Im AWG 2002 werden auch einige Begriffsbestimmungen neu definiert, darunter auch der Abfallbegriff selbst. Grundsätzlich kann von Abfall gesprochen werden, wenn an einer beweglichen Sache durch die/den EigentümerIn entweder Entledigungsabsicht besteht (subjektiver Abfallbegriff) oder die Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die öffentlichen Interessen nicht zu beeinträchtigen (objektiver Abfallbegriff).



Die Begriffe Altstoffe, Siedlungsabfälle, gefährliche Abfälle, Problemstoffe und Altöl sowie weitere abfallwirtschaftlich relevante Definitionen sind ebenfalls in § 2 AWG geregelt.



Bei der Neufassung des AWG 2002 wurde auch das Prinzip der Abfallvermeidung stärker verankert. Eine ökologisch sinnvolle Abfallverwertung unter dem Gesichtspunkt der



Nachhaltigkeit



soll



unter



Beachtung



des



Kosten-Nutzen-Prinzips



verstärkt



umgesetzt werden. Das bereits erwähnte 6. Umweltaktionsprogramm der EU hat hier das AWG nicht unwesentlich beeinflusst. 14



Mit der Inanspruchnahme der Bedarfskompetenz des Bundes betreffend nicht gefährlicher Abfälle (z. B. Qualitätsstandards für die Sammlung und Behandlung von Abfällen



oder



Anlagegenehmigungen



für



nicht



gefährliche



Abfälle)



sollen



Vereinfachungen des Abfallrechts bewirkt werden. So sind künftig mit Ausnahme der Detailregelung für die kommunale Abfuhr alle Bestimmungen im AWG 2002 enthalten.



Das AWG 2002 wurde durch Novellierungen in den Jahren 2004 und 2007, sowie zuletzt durch die AWG-Novelle Batterien (BGBl. 54/2008) den Anforderungen infolge geänderter abfallwirtschaftlicher Rahmenbedingungen angepasst.



Entsprechend der Festlegungen in den Abfallwirtschaftsgesetzen (inklusive seiner Novellierungen) wurde eine Reihe von Verordnungen nach den Vorgaben des AWG erlassen. Jene, die für diese Arbeit von Bedeutung sind, werden im Folgenden beschrieben. 2.1.2.1 Verpackungsverordnung Die Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen und bestimmten



Warenresten



(VerpackungsVO)



(BGBl. 645/1992)



trat



am



1. Oktober 1993 in Kraft.



Die Verordnung verpflichtet alle Hersteller und Vertreiber von Verpackungen zur unentgeltlichen Rücknahme, Sammlung und stofflichen Verwertung der von ihnen in Verkehr gebrachten oder verwendeten Verpackungen. Es besteht die Möglichkeit, dass sich Hersteller und Vertreiber hierfür Dritter, in Form von flächendeckenden Sammel- und Verwertungssystemen, bedienen.



Der Letztverbraucher wird verpflichtet die Verpackung einer zulässigen Verwendung oder Verwertung zuzuführen, allenfalls diese in dafür bestimmte Sammel- und Verwertungssysteme einzuführen oder dem Rücknahmeverpflichteten zurückzugeben.



1992 erfolgte auch eine gleichzeitige Verordnung über die Festsetzung von Zielen zur Vermeidung und Verwertung von Abfällen von Getränkeverpackungen und sonstigen Verpackungen, der Verpackungszielverordnung (BGBl. 646/1992).
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Eine Novellierung dieser Verordnung wurde im Jahr 1996 beschlossen, um auch den Zielvorgaben der EU-Richtlinie zu entsprechen. Weiters wurde die Einrichtung von Sammel- und Verwertungssystemen genauer festgelegt.



Die bereits seit Ende 2004 in Diskussion stehende Verpackungsverordnungs-Novelle, die



im



Wesentlichen



die



Umsetzung



der



Änderung



der



EU-Richtlinie



über



Verpackungen und Verpackungsabfälle verfolgte, wurde am 26. September 2006 mit BGBl. 364/2006 verlautbart. Die Novelle, die im Wesentlichen mit 1. Oktober 2006 in Kraft trat, führt die Verpackungsverordnung 1996 mit der Verpackungszielverordnung aus dem Jahr 1992 zusammen. Wesentliche Neuerung ist die Einführung des elektronischen Meldewesens sowie Informationspflichten über die Systemteilnahme. Auch die Verpackungskennzeichnungsvorgaben der EU wurden für Österreich übernommen. 2.1.2.2 Deponieverordnung Mit



der



Verordnung



über



die



Ablagerung



von



Abfällen



(Deponieverordnung)



(BGBl 164/1996), die auf Grund der §§ 11, 14, 29 und 17 des AWG erlassen wurde, wurden folgende Bereiche genau festgelegt:



•



Begriffsbestimmungen und Zuordnung der Abfälle zu den Deponietypen (Bodenaushubdeponie, Baurestmassendeponie, Reststoffdeponie, Massenabfalldeponie)



•



Beurteilung der Qualität von Abfällen (Eingangskontrolle)



•



Anforderungen an den Standort einer Deponie und die Deponietechnik (Abdichtung, Entwässerung, Deponiegasbehandlung)



•



Genehmigung und Betrieb (einschließlich Dokumentation) einer Deponie



Die Festsetzungen dieser Verordnung galten vorerst nur für die Errichtung neuer Anlagen oder die wesentliche Änderung von Deponien, nicht aber für bestehende Deponien. Im AWG 2002 wurden in den Übergangsbestimmungen zur Anpassung der Deponien an die Deponieverordnung 1996 auch für Deponien, die vor Inkrafttreten der DeponieVO 1996 genehmigt wurden, Fristen für die Übernahme der Verordnung festgesetzt.
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Demzufolge dürfen seit dem 1. Jänner 2004 - bis auf regionale Ausnahmegenehmigungen – nur noch Abfälle deponiert werden, deren Anteil an organischem Kohlenstoff (TOC) weniger als 5 Masse-% beträgt. Von diesem Verbot ausgenommen sind Abfälle aus mechanisch-biologischer Vorbehandlung, sofern der aus der Trockensubstanz bestimmte Verbrennungswert (oberer Heizwert) dieser Abfälle weniger als 6.600 kJ/kg (bei Mehrfachuntersuchung) beträgt, und die zusätzlichen Parameter für die Bestimmung der biologische Aktivität (Atmungsaktivität und Gasbildungsrate) eingehalten werden.



In der Deponieverordnung sind für jeden Deponietyp eigene Grenzwerte für Abfälle (Gesamtgehalte und Eluatwerte) und Anforderungen an das Bauwerk festgelegt. Die



einzelnen



Deponietypen



unterscheiden



sich



in



den



Grenzwerten



der



Schadstoffgehalte.



Einer Novellierung der Verordnung im Jahr 2004 folgte eine schon im Vorfeld lebhaft diskutierte neue Deponieverordnung 2008, kundgemacht am 30. Jänner 2008 (BGBl. 39/2008). Neben der Umsetzung der Inhalte der neuen europäischen Abfallrahmenrichtlinie 2006 sowie der europäischen Deponierichtlinie (Richtlinie 1999/31/EG) wurde eine Neueinteilung der Deponieklassen (inkl. Unterklassen) vorgenommen: 1. Bodenaushubdeponie 2. Inertabfalldeponie 3. Deponie für nicht gefährliche Abfälle: a) Baurestmassendeponie b) Reststoffdeponie c) Massenabfalldeponie 4. Deponie für gefährliche Abfälle (nur als Untertagedeponie)



Weiters



sind



das



neu



definierte



Abfallannahmeverfahren



zu nennen,



dessen



Anforderungen im Anhang 4 der Verordnung ausführlich behandelt sind, sowie die Aufnahme von Regelungen zur Umsetzung der Berichtspflichten im Wege des elektronischen Datenmanagements (EDM). Die Deponieverordnung 2008 trat mit 1. März 2008 in Kraft, enthält aber gestaffelte Übergangsregelungen bis längstens 1. Jänner 2013 für bestehende Deponien.
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2.1.2.3 Bioabfall- und Kompostverordnung Infolge des AWG 1990 wurde im Jänner 1992 erstmals eine Verordnung über die getrennte Sammlung biogener Abfälle (BGBl. 68/1992) kundgemacht, die mit 1. Juli 1994 in Kraft treten sollte. Im Juni 1994 wurde die Verordnung dahingehend abgeändert, dass ein Inkrafttreten erst ab dem 1. Jänner 1995 festgesetzt wurde.



Die Verordnung legt fest, welche biologisch abbaubaren Abfälle einer getrennten Sammlung zuzuführen sind, sofern diese nicht im unmittelbaren Bereich des Haushaltes oder der Betriebsstätte verwertet werden.



Einheitliche



Qualitätsstandards



für



Komposte



definiert



die



Kompostverordnung



(BGBl. 292/2001), die mit 1. September 2001 in Kraft getreten ist. Die Verordnung regelt die Art



und die Herkunft der Ausgangsmaterialien aus Abfällen, die



Qualitätsanforderungen an Komposte aus Abfällen und die Kennzeichnung von Komposten. Die Eigenkompostierung sowie Kleinmengen bis 150 m³ sind jedoch vom Anwendungsbereich der Verordnung nicht betroffen. 2.1.2.4 Bundesabfallwirtschaftsplan Die Verwirklichung der Ziele und Grundsätze gemäß AWG und den dazugehörigen Verordnungen Bundesminister



soll



der



für Land-



Bundes-Abfallwirtschaftsplan und



Forstwirtschaft,



aufzeigen.



Umwelt



und



Er



ist



vom



Wasserwirtschaft



mindestens alle fünf (nach AWG 1990 anfänglich alle drei) Jahre zu erstellen. Im Juni 2006 ist der fünfte Plan seit dem Jahr 1992 veröffentlicht worden.



Im BAWP sollen durch periodische Fortschreibungen die Dynamik und Entwicklung der Abfallwirtschaft beschrieben werden. In ihm müssen gemäß § 8 Abs. 2 AWG die Bestandsaufnahme der Situation der Abfallwirtschaft und die regionale Verteilung der Anlagen zur Beseitigung von Abfällen enthalten sein. Weiters hat er die aus § 1 AWG abgeleiteten konkreten Vorgaben a) zur Reduktion der Mengen und Schadstoffgehalte der Abfälle, b) zur umweltgerechten und volkswirtschaftlich zweckmäßigen Verwertung von Abfällen, c) zur Beseitigung der nicht vermeidbaren oder verwertbaren Abfälle, 18



d) zur Verbringung von Abfällen nach oder aus Österreich zur Verwertung oder Beseitigung und e) zur Förderung der Verwertung von Abfällen, insbesondere im Hinblick auf eine Ressourcenschonung; sowie die geplanten Maßnahmen des Bundes zur Erreichung dieser Vorgaben und besondere Vorkehrungen für bestimmte Abfälle und deren Behandlungspflichten und Programme zu umfassen.
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2.1.3 Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen auf Landesebene Als Reaktion auf das ungebremste Deponiewachstum der 60er und 70er Jahre und wohl auch schon unter dem Eindruck einer rollenden Mülllawine wurde im Jahr 1972 vom NÖ Landtag das NÖ Müllbeseitigungsgesetz (LGBl. 8240 - 0/1972) beschlossen. Es



löste



das



niederösterreichische



Hauskehrichtabfuhrgesetz



vom



29. November 1951 (LGBl. 91/1952) ab, das in keinster Weise mehr den damaligen Anforderungen entsprach.



Die Gemeinden sollten durch dieses Gesetz verpflichtet werden, den Müll von bebauten Grundstücken zu entsorgen und einen Kostenbeitrag für die Abfuhr und Beseitigung des Mülls in Form von Müllbeseitigungsgebühren einzuheben. (§§ 8 und 9 NÖ Müllbeseitigungsgesetz 1972).



Neben der Einführung einer geordneten Müllabfuhr in den Gemeinden sollten die wild wuchernden Deponiestandorte durch regionale Behandlungsanlagen ersetzt, sowie höherwertige Behandlungsverfahren eingeführt werden. Die Frage, was mit dem eingesammelten Hausmüll zu geschehen hatte, regelte der Gesetzgeber allerdings nicht.



Die Schwierigkeiten in der Umsetzung des Müllbeseitigungsgesetzes waren einer der wesentlichen Gründe zur Einrichtung der NÖ Umweltschutzanstalt im Rahmen des NÖ Umweltschutzgesetz im Jahre 1974 (LGBl. 8050/1974). Als



Körperschaft



öffentlichen



Rechts



wurde



sie



beauftragt,



Maßnahmen



zur



Entsorgung und Verwertung von Müll und anderen Abfallstoffen zu setzen.



Im Wettlauf mit den anderen Bundesländern und noch vor Inkrafttreten eines Abfallwirtschaftsgesetzes



auf



Bundesebene



wurde



im



Jahr



1987



das



niederösterreichische Abfallwirtschaftsgesetz (LGBl. 8240/1987) verabschiedet. Dieses Gesetz löste das NÖ Müllbeseitigungsgesetz, das am 31. Dezember 1987 außer



Kraft



gesetzt



wurde,



ab



und



wurde



Gewerberechtsnovelle (BGBl. 399/1988) novelliert.
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im



Jahr



1989



infolge



der



Im Gegensatz zum Müllbeseitigungsgesetz hatte dieses Abfallwirtschaftsgesetz nicht nur die Beseitigung des Abfalls als Ziel, sondern stellt die Wiederverwertung und Verringerung des Abfalls in den Mittelpunkt.



Am 30. April 1992 beschloss der niederösterreichische Landtag das Gesetz über die Abfallwirtschaft in Niederösterreich, das NÖ AWG 1992 (LGBl. 8240/1992).



Nach den einschneidenden Kompetenzverschiebungen im Bereich der Abfallwirtschaft durch die B-VG-Novelle 1988 sollte das NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 unter Beibehaltung der Zielsetzungen an die neuen Gegebenheiten angepasst werden.



Wichtige



Änderungen



haben



sich



dabei



auch



durch



die



Erlassung



des



Abfallwirtschaftsgesetzes des Bundes ergeben, da der Bundesgesetzgeber mit diesem Gesetz in vielen Bereichen seine Bedarfsgesetzgebungskompetenz ausgenützt hat und dadurch – etwa im Bereich der Abfallvermeidung – auch eine für die Länder bindende Rechtslage geschaffen hat.



Das NÖ AWG 1992 wurde



in den Jahren 2000,



2001,



2003/2004



und



2004/2005 (Anpassung an das AWG 2002) novelliert bzw. den abfallwirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst.



Ziel des NÖ AWG 1992 ist es, die Abfallwirtschaft im Land Niederösterreich nach den Grundsätzen des umfassenden Umweltschutzes auszugestalten. Die Ziele und Grundsätze wurden im Wortlaut vom AWG 2002 übernommen.



Im NÖ AWG 1992 wird zwischen den folgenden Begriffen unterschieden: Siedlungsabfälle: Abfälle aus privaten Haushalten und andere Abfälle, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung den Abfällen aus privaten Haushalten ähnlich sind. (…) Müll:



Nicht



gefährliche,



vorwiegend



feste



Siedlungsabfälle



(Restmüll,



kompostierbare Abfälle und Altstoffe), die üblicherweise in privaten Haushalten oder im Rahmen von Betrieben, Anstalten und sonstigen Einrichtungen, wenn das Abfallaufkommen in Menge und Zusammensetzung mit einem privaten Haushalt vergleichbar ist, anfallen.
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Betriebliche Abfälle: Nicht gefährliche Siedlungsabfälle aus landwirtschaftlichen und gewerblichen Betrieben sowie aus Anstalten und sonstigen Einrichtungen, soweit sie nicht Müll oder Sperrmüll sind.



Neben dem Bekenntnis zur Abfallvermeidung im Sinne der Ziele und Grundsätze sind im



NÖ AWG 1992



die



Erfassung



und



Behandlung



von



nicht



gefährlichem



Siedlungsabfall bzw. die getrennte Erfassung von Müll im Pflichtbereich geregelt. Im vierten



Abschnitt



des



Gesetzes



ist



die



Berechnung



und



Einhebung



der



Abfallwirtschaftsgebühr und der Abfallwirtschaftsabgabe festgelegt.



Im Gesetzestext werden alle Wirkungsbereiche geregelt, die nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung, durch die Gesetzgebung, oder durch die Vollziehung des Bundes geregelt sind. So etwa im Bereich der nichtgefährlichen Siedlungsabfälle, deren



Erfassung



und



Behandlung,



der



Regelung



von



Pflichtbereichen,



der



landesabfallrechtlichen Planungsbefugnisse, dem einschlägigen Abgabewesen, sowie hinsichtlich der Regelung über Abfallwirtschaftsverbände.
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2.2 Methodik



2.2.1 Methode der Stoffflussanalyse (SFA) Als bedeutende Methode zur Beschreibung und Analyse von komplexen Systemen in der Abfallwirtschaft hat sich die Methode der Stoffflussanalyse bewährt. Sie wurde von Baccini & Brunner (1991) ursprünglich zur Beschreibung des Stoffwechsels der Anthroposphäre (Lebensraum des Menschen) entwickelt und in vielen Fällen in der Literatur erfolgreich angewendet.



Die Stoffflussanalyse ist eine Methode zur Erfassung, Beschreibung und Interpretation von Stoffhaushaltssystemen. Sie ist die systematische Bestandsaufnahme des Weges von Stoffen (z. B. Chlor, Cadmium) und/oder von Gütern (z. B. Auto, Hausmüll). Alle Eingangs- und Ausgangsgrößen eines abgegrenzten Systems (Bilanzraum) werden unter der Berücksichtigung der Akkumulation (Lager) und der Umwandlung der Massen einander gegenübergestellt. Gemäß dem Massenerhaltungssatz geht im Rahmen eines solchen Vorganges keine Masse verloren, es ändert sich nur ihr Zustand und damit auch ihre Verfügbarkeit.



Der Vorteil der SFA liegt darin, dass ein komplexes Abfallwirtschaftssystem auf die für die Fragestellung relevanten Güter, Stoffe und Prozesse reduziert und somit auf anschauliche Weise dargestellt werden kann. Dadurch können die relevanten Güterund Stoffflüsse erkannt und für eine weitere Beurteilung herangezogen werden.



Im Jahr 2003 wurde vom Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) ein einheitliches Vorgehen für die Anwendung der SFA in der Abfallwirtschaft im Regelblatt 514 detailliert beschrieben (ÖWAV, 2003].



Ausgangspunkt jeder SFA ist demnach die Festlegung eines geeigneten Systems mit klar definierten räumlichen und zeitlichen Grenzen. Es muss genau definiert werden, welche Prozesse innerhalb der räumlichen Systemgrenzen liegen und welche nicht. Das System kann zum Beispiel auf einen Betrieb, eine Region oder ein Bundesland begrenzt sein. Die zeitliche Systemgrenze ist abhängig von dem zur Verfügung 23



stehenden Datenmaterial und beträgt meist ein Jahr, kann sich aber auch über einen längeren Zeitraum erstrecken. 2.2.1.1 Begriffe und Definitionen Um die SFA als universell einsetzbare Arbeitsmethode zu verwenden, wurden Begriffe definiert, die auch normativ festgelegt sind (ÖNORM S2096-1). Da die SFA auch für die vorliegende Arbeit die angewendete Methode darstellt, werden im Folgenden die wichtigsten Begriffe beschrieben werden:



Ein Stoff besteht aus identischen Einzelteilen und ist demzufolge ein chemisches Element (Einzelteil Atom, z. B. Kohlenstoff, Stickstoff oder Cadmium) oder eine chemische Verbindung in reiner Form (Einzelteil Molekül, z. B. CO2). Kein Stoff ist zum Beispiel Trinkwasser, da es nicht nur aus reinem Wasser (H2O) besteht, sondern darin weitere Stoffe (z. B. Magnesium) gelöst sind. Ein Stoff ist somit eine eindeutig definierte Substanz, für die ein chemisches Zeichen oder eine chemische Formel angegeben werden kann.



Ein Gut ist eine handelbare Substanz, die aus einem oder mehreren Stoffen zusammengesetzt ist. Der ökonomische Wert von Gütern kann sowohl positiv (Trinkwasser, Kompost) als auch negativ (Restmüll, Abwasser) sein. Es gibt aber auch Güter, die keinen monetären Wert aufweisen und sich somit wertmäßig neutral verhalten (Luft, Niederschlag).



Ein Prozess beschreibt die biologische, chemische oder physikalische Umwandlung, den Transport oder die Lagerung von Gütern und Stoffen. Die genauen Vorgänge innerhalb des eigentlichen Prozesses werden in der Regel nicht genauer betrachtet, d. h. der Prozess als Black Box definiert. Ist es notwendig die Prozessvorgänge genauer darzustellen, so können Subprozesse gebildet werden.
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Prozess (black box)



Input



Output



Lager Abbildung 1: Schematische Darstellung eines Prozesses gem. ÖWAV (2003)



Ein System ist eine räumlich und zeitlich abgegrenzte Einheit, die eine bestimmte Menge an Prozesse und Flüssen (auf Güter- und Stoffebene) und deren Beziehung zueinander darstellt. In einem System ist jeder Fluss durch je einen zugehörigen Herkunfts- und Zielprozess eindeutig identifiziert.



Systemgrenzen



definieren



die



zeitliche



und



räumliche



Abgrenzung



des



zu



untersuchenden Systems. Als zeitliche Grenze wird oft ein Jahr gewählt, als räumliche Grenze kann z. B. eine politische, geographische oder betriebliche Grenze verwendet werden. Materialflüsse in ein System hinein werden als Importe, solche aus dem System hinaus als Exporte bezeichnet.



Als Fluss wird die pro Zeiteinheit zwischen zwei Prozessen bewegte Masse an Gütern bzw. Stoffen mit der Einheit Masse pro Zeit bezeichnet. Häufig wird statt „Fluss“ auch der Begriff „Fracht“ verwendet. Güter- oder Stoffflüsse in einen Prozess hinein werden Input, solche aus Prozessen hinaus Output genannt. Der diesen Flüssen zugehörige Prozess versteht sich dann als Herkunfts- bzw. Zielprozess.



Als Flux bezeichnet man den Massenfluss pro Querschnitt mit der Einheit Masse pro Zeit und Querschnitt, wobei der Querschnitt als Fläche, aber auch als andere Einheit (Einwohner, Region, Betrieb etc.) angegeben werden kann.



Ein Lager wird definiert als Bestand von Gütern bzw. Stoffen innerhalb eines Prozesses. Der Lagerbestand verändert sich aufgrund von Güter- bzw. Stoffflüssen in das bzw. aus dem Lager.
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Mittels einer Stoffflussanalyse (SFA) werden in einem zeitlich und räumlich exakt abgegrenzten System alle auftretenden Import-, Export-, Input- und Outputflüsse von Gütern und Stoffen quantifiziert und die Prozesse innerhalb dieses Systems bilanziert. Für diese Bilanzierung gilt der Massenerhaltungssatz, d. h., Massen gehen nicht verloren, sondern ändern nur ihren Zustand. Das untersuchte System kann ein Einzelprozess oder eine Verknüpfung vieler Prozesse einschließlich der Unterprozesse sein.



Die Güterflussanalyse (GFA) entspricht der Definition der Stoffflussanalyse, es werden jedoch ausschließlich Güter untersucht. 2.2.1.2 STAN – Anwendungssoftware für Stoffflussanalysen STAN - kurz für SToffflussANalyse - ist eine kostenlose Software (Freeware), die es ermöglicht, Güter- und Stoffflussanalysen gemäß ÖNORM S 2096 (Stoffflussanalyse Anwendung in der Abfallwirtschaft) unter der Berücksichtigung von Datenunsicherheiten durchzuführen.



Aus vorgefertigten Bausteinen (Prozesse, Flüsse, Systemgrenze) wird ein Modell eines Systems aufgebaut, wobei auch die Konstruktion von Subsystemen möglich ist. Für das Modell können auf mehreren Ebenen (Gut, Stoff, Energie) und für mehrere Perioden Daten (Flusswerte, Lagerbestände, Konzentrationen, Transferkoeffizienten) inklusive Unsicherheit und Einheit eingegeben werden. Die Ergebnisse werden übersichtlich in Form von Sankey-Diagrammen dargestellt. (Cencic & Rechberger, 2006)



Der Vorteil dieser benutzerfreundlichen Software liegt darin, dass sie sowohl für die Erstellung einfacher Güterflusssysteme (z. B. für ein betriebliches Abfallwirtschaftskonzept) als auch für die Erstellung komplexer Güter- und Stoffflusssysteme inklusive statistischer Analysen (z. B. im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen) verwendet werden kann. Die vom Lebensministerium, den Bundesländern Österreichs und der voestalpine Stahl GmbH finanzierte Software wurde unter der Leitung von DI Oliver



Cencic



am



Institut



für



Wassergüte,



Ressourcenmanagement



und



Abfallwirtschaft der TU Wien in Zusammenarbeit mit inka-software entwickelt und ist unter www.iwa.tuwien.ac.at erhältlich. 26



2.2.2 Systemdefinition, Adaptierung und Modellierung Mit Hilfe der Systemdefinition wird ein Ersatzbild der Wirklichkeit erstellt, in dem von realen, komplexen Gegebenheiten mit einer Vielzahl von Prozessen und Verknüpfungen (Güter- und Stoffflüssen) ein vereinfachtes, überschaubares und handhabbares Modell erstellt wird. Im Modell wird die Realität auf die wesentlichen Bestandteile reduziert. Das Modell muss so aufgebaut sein, dass die Aufgabenstellung gelöst werden kann. (ÖWAV, 2003)



Dafür ist es nicht notwendig, alle Flüsse und Prozesse zu erfassen. Es gilt vielmehr, die zentralen Flüsse und Prozesse zu identifizieren. Weiters werden die räumliche und zeitliche Systemgrenze festgelegt. 2.2.2.1 Räumliche Systemgrenze Betrachtungsgebiet für die gegenständliche Arbeit sind alle Mitgliedsgemeinden des „Gemeindeverbandes für Aufgaben des Umweltschutzes im Bezirk Gänserndorf“ (GVU Gänserndorf). Dies entspricht nicht allen Gemeinden des politischen Bezirkes Gänserndorf, da aus unterschiedlichen Gründen bis dato nicht alle Kommunen dem regionalen Abfallwirtschaftsverband beigetreten sind. Eine genaue Auflistung der Verbandsgemeinden ist in Kap. 2.3.2.2. (Systemanalyse GVU Gänserndorf) zu finden.



Der Grund für die Festlegung dieser Grenze liegt einerseits darin, dass die für diese Untersuchung notwendigen abfallwirtschaftlichen Kenndaten und Sammelmengen in einheitlicher und vergleichbarer Weise für alle Mitgliedsgemeinden vorliegen und somit die Unsicherheiten bei der Datenerhebung reduziert werden kann. Zum anderen können die für die Fragestellung relevanten Ergebnisse klarer den operativen Tätigkeiten des regionalen Verbandes zugeordnet werden.



Sofern es die Modellierung des Systems erforderlich macht, werden auch Prozesse berücksichtigt, die Beispiel



dafür



ist



nicht innerhalb der Grenzen des Betrachtungsgebiets liegen. der



Prozess



der



Müllverbrennung,



der



erst



seit



der



Betriebsaufnahme der MVA Zistersdorf im Jahr 2009 im Bezirk Gänserndorf liegt. Zuvor wurden die Güter in die MVA Zwentendorf/Dürnrohr exportiert.
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2.2.2.2 Zeitliche Systemgrenze Als untere zeitliche Systemgrenze wird ein Jahr festgelegt. Für die Bewertung der kurz-, mittel- und langfristigen Emissionen aus den Deponien ist dieser Zeitraum jedoch zu kurz. Aus diesem Grund wird für die Prozesse, die ein Deponierungsverhalten simulieren, die zeitliche Systemgrenze mit 100 Jahren festgelegt.



Im



Sinne



des



Hauptzieles



dieser



Arbeit



soll



die



Güter-



und



Stoffbilanz



zu



charakteristischen Zeitpunkten dargestellt werden. Es wurden vier relevante Jahre ausgewählt, für die auch die notwendige Datenbasis vorhanden ist:



Für das Jahr 1991 liegen die ersten statistischen Erhebungen der Abfallmengen auf Verbandsebene vor. Der Abfallwirtschaftsverband steht noch vor seiner Gründung, d.h. die Kompetenzen der Abfallbewirtschaftung liegen bei den jeweiligen Gemeinden.



Im Jahr 1997 ist der GVU Gänserndorf bereits operativ tätig und besteht aus insgesamt 37 Mitgliedsgemeinden. Die ersten Maßnahmen des Verbandes (Einführung getrennter



Sammelsysteme,



Konzentration



der



Verwaltung,



verstärkte



Öffentlichkeitsarbeit) werden umgesetzt.



Das Jahr 2004 brachte eine grundlegende Änderung der Rahmenbedingungen in der österreichischen Abfallwirtschaft. Mit Inkrafttreten der Deponieverordnung (1996) durften ab 1. Jänner 2004 nur noch Abfälle abgelagert werden, deren Anteil an organischem Kohlenstoff (TOC) weniger als 5 Masse - % beträgt. In Niederösterreich wurde von der Ausnahmemöglichkeit gem. §76 (7) AWG 2002 (Verschiebung des Ablagerungsverbotes von 01.01.2004 auf 31.12.2008) nicht Gebrauch gemacht. Daher gelangte ab diesem Zeitpunkt kein unbehandelter Rest- und Sperrmüll auf die Deponie. Das Inkrafttreten der Verordnung bewirkte auch beim Verwertungssystem des GVU Gänserndorf einige strukturelle Veränderungen.



Das Jahr 2008 wurde entsprechend der Verfügbarkeit der aktuellsten Auswertung abfallwirtschaftlicher Daten im Untersuchungsgebiet ausgewählt.
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2.2.2.3 Systemadaptierung und Modellierung Als Systeminput werden Abfälle aus Haushalten und hausmüllähnlicher Abfall definiert. Abfälle aus "Haushalten und ähnlichen Einrichtungen“ setzen sich aus den Fraktionen Restmüll, Sperrmüll, Altstoffe (u. a. Papier, Glas, Metall, Kunststoff, Textilien), biogene Abfälle und Problemstoffe zusammen und entsprechen im Wesentlichen dem Begriff „Siedlungsabfälle“ gem. § 2 Abs. 4 Z 2 AWG 2002. Die Abfälle stammen somit aus Haushalten, Verwaltungseinrichtungen, Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern, aus dem Kleingewerbe, aus der Landwirtschaft und von sonstigen Anfallstellen, sofern diese an die kommunale Müllabfuhr angeschlossen sind.



Dies stellt sicherlich eine Vereinfachung des realen Systems dar, jedoch würde die Berücksichtigung des gesamten Abfallspektrums aller Abfallarten über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. Für die Beantwortung der Fragestellung stellt diese Abgrenzung



jedoch



keine



Einschränkung



dar,



sondern



soll



im



Gegenteil



die



Anschaulichkeit der Ergebnisse verdeutlichen.



Hinsichtlich der Datenlage trägt diese Definition zu einer Verbesserung der Qualität bei, da für diese Abfallarten seitens des Verbandes genaue Aufzeichnungen geführt werden. Die Angaben des GVU Gänserndorf wurden mit den Angaben in den niederösterreichischen



Abfallwirtschaftsberichten



verglichen



und



auf



ihre



Vollständigkeit und Richtigkeit überprüft.



Für



die



Beschreibung



der



Prozesse,



im



speziellen



für



die



Ermittlung



der



Transferkoeffizienten, wird in der Literaturrecherche auf Referenzanlagen, die demselben Stand der Technik entsprechen, zurückgegriffen. Dies wird damit begründet, dass entsprechende Daten teilweise nicht vorhanden waren, bzw. die Daten in der Literatur einer höheren Genauigkeit und Zuverlässigkeit entsprachen.
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2.2.3 Beschreibung der Prozesse, Auswahl von Gütern und Stoffen Mit Hilfe



von Güter- und Stoffflüssen werden Importe und Exporte über die



Systemgrenzen bzw. Verbindungen innerhalb des Systems zwischen den Prozessen dargestellt. Um eine anschauliche Darstellung im Sinne der Zielerreichung zu erhalten, liegt auf der präzisen Auswahl besondere Bedeutung. Im Folgenden sollen die ausgewählten Prozesse, Güter und Stoffe genauer dargestellt und definiert werden. 2.2.3.1 Auswahl und Beschreibung der Prozesse Im Folgenden werden zuerst jene Prozesse beschrieben, die in allen betrachteten Zeiträumen vorkommen und dann in chronologischer Reihenfolge alle weiteren Prozesse:



Haushalte



und



Einrichtungen



mit



haushaltsähnlichen



Abfällen:



liefern



den



Systemimport. Die Grundlage der Daten sind die erfassten Sammelmengen im Systemgebiet, ausgewertet nach den spezifischen Sammelmengen pro Einwohner und Jahr. Aufgrund der geografischen Lage des Untersuchungsgebiets ist der Anteil der Zweitwohnsitzer nicht unbedeutend (siehe auch Systemanalyse). Da sich jedoch der Großteil der Angaben im Datenmaterial auf Bewohner mit Hauptwohnsitz bezieht, gilt diese Beschränkung auch für die Importmengen. Der Prozess befindet sich im Modell außerhalb der Systemgrenzen und wird in der grafischen Auswertung der Güter- und Stoffströme nicht bildlich dargestellt.



Sammlung und Transport: beschreibt das Abfallsammel- und Logistiksystem des Untersuchungsgebietes. Darin finden sich unterschiedliche Sammelsysteme (Hol- bzw. Bringsystem), die auf den Prozess jedoch keinen Einfluss haben. Es wird davon ausgegangen, dass die Güter bzw. Stoffe in diesem Prozess mengenmäßig konstant bleiben und auch ihre Eigenschaften nicht verändern.



Sortierung Altstoffe: Fremd- und Störstoffe werden von den getrennt erfassten Altstofffraktionen vor der stofflichen Verwertung aussortiert. Dies geschieht teilweise in separaten Anlagen oder direkt bei den Verwertungsbetrieben. Teilweise liegen diese
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Sortieranlagen auch außerhalb der Systemgrenzen. Für eine einheitliche Betrachtung werden aber alle Sortierungsprozesse hier berücksichtigt.



Kompostierung:



erfolgt



auf



mehreren



kleineren



Kompostierungsanlagen



im



Untersuchungsgebiet, die entweder von Gemeinden oder privaten Firmen betrieben werden. Da für diese Anlagen keine genauen Güter- und Stoffbilanzen vorliegen, wird als Referenzanlage die Kompostierungsanlage in Wien Lobau ausgewählt bzw. allgemeine



Studien



zur



Bilanzierung



der



Güter-



und



Stoffströme



beim



Kompostierungsprozess herangezogen.



Eigenkompostierung: beschreibt die Kompostierung von biogenen Abfällen am eigenen Grundstück. Da keine genauen Angaben vorliegen, kann der Anteil der Haushalte mit Eigenkompostierung und somit der Systemimport von „Garten- und Küchenabfällen“ nur geschätzt werden. Diese Abschätzung wird aufgrund der großen Unsicherheit der Datenlage mit hohen Bandbreiten angegeben. In den niederösterreichschen Abfallwirtschaftsberichten wird die theoretisch mögliche Menge des Eigenkompostierungspotentials berechnet. Dabei wird davon ausgegangen, dass alle Haushalte, die nicht an die Biomüllsammlung angeschlossen sind, die biogenen Abfälle selbst kompostieren. Dies sollte zwar seit Inkrafttreten der KompostVO im Jahr 1995 der Fall sein, scheint aber in der Realität nicht von allen Haushalten eingehalten zu werden. Um eine genaue Abschätzung der Menge biogener Abfälle, die über den Prozess „Eigenkompostierung“ in das System kommen, durchführen zu können, müsste neben dem



Anschlussgrad



an



die



Biomüllsammlung



auch



das



Vorhandensein



einer



Möglichkeit zur Eigenkompostierung in den Haushalten ohne Biotonne durchgeführt bzw. auch der Anteil biogenen Materials im Restmüll erhoben werden.



Stoffliche Verwertung – Recycling: soll die unterschiedlichen Verwertungsverfahren darstellen, unabhängig von der Art der Altstoffe. Die Übernahme der Altstoffe zur stofflichen Verwertung ist vertraglich zwischen dem GVU Gänserndorf und den Verwertungsgesellschaften geregelt. Zu einem großen Teil liegen die Standorte nicht im Bezirk Gänserndorf, werden jedoch auch in diesem Prozess berücksichtigt. Vereinfacht wird davon ausgegangen, dass bei der stofflichen Verwertung die gesamte Inputmasse einschließlich ihrer Inhaltsstoffe in das Recyclingprodukt transferiert wird.
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Restmülldeponie: Ablagerung von unbehandeltem „Hausmüll“ (Rest- bzw. Sperrmüll). Der Begriff existiert nach der heutigen Rechtslage nicht mehr, da eine Ablagerung von unbehandelten Abfällen gem. Deponieverordnung (BGBl. Nr. 1996/164) untersagt ist. Für die Darstellung des Prozesses vor Inkrafttreten der Deponieordnung wird dieser Begriff jedoch sinngemäß verwendet. Da die chemischen Reaktionen in den Deponien längerfristige Auswirkungen verursachen, wird der Betrachtungszeitraum für diesen Prozess auf 100 Jahre ausgeweitet.



Sortierung Sperrmüll: Bevor der gesammelte Sperrmüll weitertransportiert wird, wird bei der Umladung die metallische Fraktion aussortiert. Dieser Prozess ist nur Systembestandteil in den Betrachtungszeiträumen 1991 und 1997.



Sortierung und Verladung: ersetzt den Prozess „Sortierung Sperrmüll“ in den Jahren 2004 bzw. 2008. Zusätzlich wird auch die Verladung von Rest- und Sperrmüll in die Container zum Weitertransport in die MVA in diesen Prozess integriert. Die Verladung erfolgt im untersuchten Gebiet auf dem Gelände der NUA Abfallwirtschaft GmbH in Hohenruppersdorf.



MVA (kurz für Müllverbrennungsanlage): beschreibt das Verfahren der thermischen Behandlung



bzw.



Verwertung



von



Rest-



und



Sperrmüll.



Eine



genauere



Prozessbeschreibung und die Auswahl einer geeigneten Referenzanlage sind in Kap. 2.2.4.1 beschrieben.



Reststoffdeponie: Schlacke und Asche aus dem Prozess MVA werden entsprechend dem Stand der Technik aufbereitet und in diesem Prozess endgelagert. Die Simulation einer Lagerbildung bzw. –veränderung ist Teil dieses Prozesses und wird für einen Zeitraum von 100 Jahren betrachtet.



Untertagedeponie (UTD): Der im Prozess MVA gebildete Filterkuchen wird ebenfalls aufbereitet und in eine Untertagedeponie exportiert. Eine derartige Anlage ist etwa die Untertagedeponie Heilbronn in Deutschland, wo von der UEV - Umwelt, Entsorgung und Verwertung GmbH durch die ehemalige Salzgewinnung entstandene Hohlräume zur Deponierung verwendet werden. In Österreich gibt es derzeit keine UTD. Der Betrachtungszeitraum wird ebenfalls mit 100 Jahren festgelegt.
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2. 2. 3. 2. Auswahl der Güter



Es wurden folgende 10 Sammelfraktionen als Inputgüter in das System ausgewählt: Restmüll



Alttextilien



Sperrmüll



Altmetalle



Altpapier



Verpackungsmetalle



Altglas



Leichtfraktion (Kunststoffe)



Altholz



Biomüll



Zusätzlich soll auch die Eigenkompostierung im System berücksichtigt werden. Dafür dient der Systeminput „Garten- und Küchenabfälle“.



Für die Güterströme innerhalb des Systems werden die Bezeichnungen falls erforderlich entsprechend abgeändert.



Als Systemexporte treten flüssige und gasförmige Emissionen, Sekundärroh- und wertstoffe



auf.



Die



Deponiekörper



verbleiben



im



System



und



bewirken



eine



Lageränderung.



Um die Vergleichbarkeit der Güter- und Stoffbilanzen der ausgewählten Jahre zu ermöglichen, werden die Güterströme nicht in absoluten Mengen angegeben, sondern in Kilogramm pro Einwohner und Jahr [kg/(EW*a)].



2. 2. 3. 3. Auswahl und Beschreibung der Stoffe



Mit der Auswahl der Stoffe wird die Systemdefinition abgeschlossen. Die gewählten Stoffe sollen beispielhaft im Sinne der Fragestellung als Indikatoren für die Bewertung des beschriebenen Systems stehen. Für diese Arbeit wurden die Elemente



Kohlenstoff (Energieträger/Schadstoff),



Stickstoff (Nährstoff/Schadstoff) sowie die Metalle Eisen (Wertstoff) und Cadmium (Schadstoff) ausgewählt. Im Folgenden werden deren Eigenschaften beschrieben und die Auswahl begründet:
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Kohlenstoff (C) als organischer Kohlenstoff ist Hauptträger der chemischen Energie und Hauptkomponente in biogenen Gütern. Er ist sowohl ein lebenswichtiger Stoff als Energieträger (Umwandlung durch Mikroorganismen), als auch in unterschiedlichen Verbindungen ein umweltbelastender Schadstoff. Kohlenstoff ist ein essentielles Element der Biosphäre und in allen Lebewesen – nach Sauerstoff – dem Gewicht nach das bedeutendste Element. Alles lebende Gewebe ist aus (organischen) Kohlenstoffverbindungen aufgebaut. Als Indikatorstoff für die Umweltbelastung gilt Kohlenstoff als „Sauerstoffentzieher“ in Gewässern (z. B. Belastung durch Sickerwasser von Deponien) und Träger von toxischen



Substanzen.



Zudem



ist



das



Element



wesentlicher



Bestandteil



der



Treibhausgase (vor allem CH4 und CO2) Stickstoff (N) kommt in der Natur atomar kaum vor, da er sich durch eine exotherme Reaktion zu molekularem Stickstoff N2 verbindet. Molekularer Stickstoff ist mit ca. 78 % der Hauptbestandteil der Luft und ist für alle Lebewesen ein essentielles Element. Bei Verbrennungen entstehen jedoch Stickoxide (NOx, vor allem Stickstoffdioxid NO2, aber auch Stickstoffmonoxid NO und andere NOx-Verbindungen). Die umweltbelastenden Auswirkungen von Stickstoffverbindungen zeigen sich in der Katalysatorwirkung bei der Bildung von troposphärischem Ozon, der Versauerung von Gewässern und Böden durch NOx und als Förderer der Eutrophierung von Ökosystemen.



Eisen (Fe) ist ein für Pflanzen, Tiere und Menschen essentielles Element und kommt als Metall in Gebrauchsgütern häufig vor. In der Erdkruste ist Eisen als vierthäufigstes Element in der Natur allgegenwärtig, hauptsächlich in oxidischen Verbindungen. Eisen ist ein wichtiges Spurenelement und damit essentiell für die Ernährung von Tieren und Menschen. Auch für Pflanzen ist Eisen ein wichtiger Mikronährstoff. Bei starkem Überschuss kann es zu toxischen Wirkungen kommen.



Cadmium (Cd) ist ein geochemisch mobiles und leicht flüchtiges Spurenelement. Es ist bereits in geringen Konzentrationen giftig und wirkt auf Lebewesen stark toxisch.
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Eingeatmeter cadmiumhaltiger Staub führt zu Schäden an Lunge, Leber und Niere. Bestimmte Cadmiumverbindungen gelten als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend. In der Erdkruste zählt Cadmium zu den seltenen Metallen, jedoch ist es heute als Additiv in vielen Konsumgütern enthalten. Es fällt hauptsächlich als Nebenprodukt bei der Herstellung von Zink, Blei und Kupfer an.
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2.2.4 Transferkoeffizienten auf Güter- und Stoffebene In diesem Kapitel werden die Transferkoeffizienten zu den zuvor definierten Prozessen bestimmt.



Dies



geschieht



einerseits



durch



eine



genaue



Studie



vorhandener



Messergebnisse in der Literatur und, wo keine Werte vorliegen, durch eigene Abschätzungen.



Nach Baccini & Brunner (1991) ist der Transferkoeffizient kx,j definiert als



k x, j =



Output x j



∑ Output



xi



i



Formel 1: Definition Transferkoeffizent



Der Transferkoeffizient (TK) kx,j bezeichnet die Fraktion des gesamten in den Prozess eingeführten Stoffes x, die in das Gut j transportiert werden.



Die Summe der Transferkoeffizienten aller Outputgüter muss immer 1 ergeben, wobei davon



ausgegangen



wird,



dass



auch



allfällige



Transfers



ins



Lager



bei



der



Summenbildung als „Output“ berücksichtigt werden.



Abweichend



von



einer



vollständigen



Güterbilanz,



in



der



auch



Hilfsgüter



(Verbrennungsluft, Wasser, etc.) berücksichtigt werden, wird in dieser Arbeit nur die Aufteilung des Inputs auf die Outputgüter betrachtet. Gleiches gilt auf stofflicher Ebene. 2.2.4.1 Thermische Behandlung (Prozess „MVA“) Die Datenlage für den Prozess „Müllverbrennung“ kann aufgrund der hohen Anzahl von Verfahrensstudien und Messungen an in Betrieb befindlichen Anlagen als sehr genau und detailliert beschrieben werden. In der Literatur finden sich eine Vielzahl von Güter- und Stoffbilanzen für diesen Prozess (u. a. Morf et al. (2005), Löschau (2006), Schachermayer et al. (1995),
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Spaun et al. (1994)), die größtenteils aus unterschiedlichen Messmethoden abgeleitet wurden.



Die meisten dieser Angaben beziehen sich auf die MVA Spittelau in Wien, die seit dem Jahr 1971 in Betrieb ist. Die Anlage wird in zwei Linien betrieben und besteht aus einer Rostfeuerung mit anschließender Entstaubung, nasser Rauchgasreinigung, katalytischer Stickoxidminderung, Abwasseraufbereitung und Aschennachbehandlung. Eine detaillierte Prozessbeschreibung ist zum Beispiel bei Schachermayer et al. (1995) zu finden.



Die Anlage MVA Dürnrohr, betrieben von der AVN Abfallverwertung Niederösterreich GmbH, befindet sich seit dem Jahr 2004 im Regelbetrieb und wird in zwei Linien betrieben. Derzeit verwertet die Anlage etwa 300.000 t Abfall pro Jahr. Dieser kommt zum Großteil von den niederösterreichischen Abfallwirtschaftsverbänden. Ein weiterer Ausbau der Anlage durch die Ergänzung einer dritten Linie soll im Jahr 2010 abgeschlossen sein.



Das Anlagenkonzept besteht aus einer Kesselanlage mit integrierter Rostfeuerung und anschließender dreistufiger trockener, nasser und katalytischer Rauchgasreinigungsanlage, sowie einer Behandlungsanlage für feste Rückstände und einer Abwasseraufbereitungsanlage.



Da für die MVA Dürnrohr derzeit noch keine Güter- und Stoffbilanzen vorliegen, werden in dieser Arbeit die TK aus den Untersuchungen der MVA Spittelau verwendet. Die Wiener Anlagen, MVA Spittelau und MVA Flötzersteig, auf die sich die oben genannten Quellen beziehen, entsprechen im Wesentlichen dem technischen Standard der MVA Dürnrohr.



Es sei drauf hingewiesen, dass die TK in Prozessen wie der MVA nicht konstant sind, sondern



aufgrund



Zusammensetzung



von



geänderten



Materialinput,



Rahmenbedingungen



Luftverteilung,



etc.)



(z.



B.



gewissen



Temperatur, Schwankungen



unterworfen sind. Die angegeben TK beziehen sich auf Mittelwerte längerer Messperioden und sind als Richtwerte anzusehen.
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2.2.4.1.1



Transferkoeffizienten auf Güterebene



Die Transferkoeffizienten lassen sich aus den In- und Outputgütern in den Prozess MVA berechnen. Neben der Müllmenge gelangen auch Wasser, Luft und Chemikalien in den Prozess. Da bei der Berechnung der TK jedoch nur die Verteilung des Restmülls auf die Outputgüter von Interesse ist, bleiben die Inputgüter Wasser und Luft unberücksichtigt. Um die Ergebnisbilanz nicht zu verfälschen, müssen die beigefügten Chemikalien von den Outputgütern, vor allem in der Schlacke, wieder abgezogen werden.



Die Outputgüter einer MVA sind Abwasser, Schlacke, Filterasche, Gips, Filterkuchen und Reingas. Die Menge an Reingas ergibt sich aus der Differenz der Summe der restlichen Outputgüter zur Inputmenge an Müll. Der Gips scheint als Outputgut nicht mehr separat auf, da er der Schlacke beigemischt wird.



Die folgende Tabelle stellt einen Überblick berechneter TK für den Prozess „Müllverbrennung“ aus unterschiedlichen Quellen dar:



Tabelle 1: Transferkoeffizienten für den Prozess "MVA" - Güterebene Schachermayer et al. (1995) *)



Löschau (2006)



Löschau (2006)



Spaun et al. (1994)



MVA Spittelau



MVA Spittelau



MVA Flötzersteig



k. A.



gereinigtes Abgas



0,713



0,721



0,718



0,73



Schlacke



0,231



0,255



0,262



0,24



Filterstaub



0,024



0,023



0,019



0,022



Filterkuchen



0,001



0,001



0,001



0,002



Eisenschrott



0,028



Abwasser



0,003



* 1



-



1)



< 0,000



-



1)



< 0,000



- 1) -



1)



) für diese Arbeit verwendet ) nicht angegeben



Die Transferkoeffizienten unterscheiden sich nur unwesentlich. Für diese Arbeit werden die Angaben nach Schachermayer et al. (1995) verwendet:
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Abbildung 2: Prozess „MVA“ - Transferkoeffizienten auf Güterebene



2.2.4.1.2



Transferkoeffizienten Kohlenstoff



Für diesen Stoff liegen ebenfalls gut dokumentierte Ergebnisse vor, die in folgender Tabelle dargestellt werden:



Tabelle 2: Transferkoeffizienten für den Prozess "MVA" - Kohlenstoff Morf et al. (2005) *) MVA Spittelau gereinigtes Abgas



Löschau (2006) Löschau (2006)



Schachermayer et al. (1995)



MVA Spittelau MVA Flötzersteig MVA Spittelau



Spaun et al. (1994) k. A.



0,99



0,986



0,986



0,98



0,986



Schlacke



0,009



0,013



0,013



0,015



0,012



Filterstaub



0,001



0,001



0,001



< 0,01



0,0013



Filterkuchen



< 0,001



0,0001



"treibhausrelevant" 50 % Anteil Kohlendioxidemissionen biogenen Ursprungs -> "treibhausneutral" 50 % Lager: Der in den Lagern gebundene Kohlenstoff wirkt sich als "Gutschrift" in der Bilanz aus Umrechnung Kohlenstoff: Atommasse Wasserstoff 1,00794 Atommasse Kohlenstoff 12,0107 Atommasse Sauerstoff 15,9994 Prozess "Sammlung und Transport": Quelle: Dehoust et al. (2008) spez. Faktor Transport, Restmüll 11,7 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Sperrmüll 34,1 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Altpapier 11,7 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Altglas 31,8 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Altholz 34,1 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Alttextilien 31,8 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Altmetalle 31,8 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Verpackungsmetalle 26,8 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Kunststoffe 26,8 kg CO2-Äquivalente/t spez. Faktor Transport, Biomüll 20,2 kg CO2-Äquivalente/t Umrechnung in CO2-Äquivalente: Quelle: IPCC (2007) Faktor für Methan (CH4) 25 Faktor für Lachgas (N2O) 298 Einsparung durch Einsatz von Sekundärrohstoffen: Quelle: Öko-Institut, 2005 Papier Glas Kunststoffe Altholz Metalle Quelle: Öko-Institut, 2008 Eisen Aluminium Kupfer



226 192 254 272 2.424



kg kg kg kg kg



CO2-Äquivalente/t CO2-Äquivalente/t CO2-Äquivalente/t CO2-Äquivalente/t CO2-Äquivalente/t



945 kg CO2-Äquivalente/t 9.307 kg CO2-Äquivalente/t 2.106 kg CO2-Äquivalente/t
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Eingangswerte: Output Kohlenstoff Abgas RMD [kg/(EW*a)] Lagerbildung Kohlenstoff RMD [kg/(EW*a)] Output Kohlenstoff Abgas MVA [kg/(EW*a)] Lagerbildung Kohlenstoff RSD [kg/(EW*a)] Lagerbildung Kohlenstoff UTD [kg/(EW*a)] Exportmenge Papier [kg/(EW*a)] Exportmenge Glas [kg/(EW*a)] Exportmenge Altholz [kg/(EW*a)] Exportmenge Textilien [kg/(EW*a)] Exportmenge Metalle [kg/(EW*a)] Exportmenge Kunststoffe [kg/(EW*a)] Output Kohlenstoff Abluft Kompost [kg/(EW*a)] Output Kohlenstoff Kompost [kg/(EW*a)] Sammelmenge Restmüll [kg/(EW*a)] Sammelmenge Sperrmüll [kg/(EW*a)] Sammelmenge Altpapier [kg/(EW*a)] Sammelmenge Altglas [kg/(EW*a)] Sammelmenge Altholz [kg/(EW*a)] Sammelmenge Alttextilien [kg/(EW*a)] Sammelmenge Altmetalle [kg/(EW*a)] Sammelmenge Verpackungsmetalle [kg/(EW*a)] Sammelmenge Kunststoffe [kg/(EW*a)] Sammelmenge Biomüll [kg/(EW*a)]



1991



1997



2004



2008



26,10 30,64 0,00 0,00 0,00 19,80 15,05 0,00 1,54 17,62 0,00



18,10 21,25 0,00 0,00 0,00 46,09 24,31 0,00 1,16 35,97 11,99



0,00 0,00 44,03 0,44 0,00 58,59 21,98 12,22 2,76 32,37 10,27



0,00 0,00 45,03 0,45 0,00 62,56 21,01 21,65 3,83 24,97 12,83



4,16 3,82 209,55 53,57 24,45 15,42 0,00 1,71 11,98



7,49 6,87 121,29 59,77 56,90 25,06 0,00 1,29 26,29



20,26 18,57 122,58 67,20 72,33 22,66 12,86 3,07 16,49



19,80 18,15 128,08 58,58 77,24 21,66 22,79 4,25 9,19



0,00 0,00 0,00



7,58 15,98 95,53



3,84 13,70 139,70



3,56 17,10 133,95



Anhang C Seite 4



Berechnung: 1991



1997



2004



2008



11,75



8,15



0,00



0,00



14,36 43,04



9,96 29,84



0,00 0,00



0,00 0,00



19,17



13,30



0,00



0,00



479,34



332,42



0,00



0,00



CO2-Äquivalente Abgas RMD [kg/(EW*a)]



522,38



362,26



0,00



0,00



Lagerbildung CO2 RMD [kg/(EW*a)] Anteil fossiler Kohlenstoff CO 2 Abgas MVA [kg/(EW*a)] CO2-Äquivalente Abgas MVA [kg/(EW*a)]



112,27



77,86



0,00



0,00



0,00 0,00



0,00 0,00



22,02 80,67



22,52 82,50



Lagerbildung CO2 RSD [kg/(EW*a)]



0,00



0,00



1,61



1,65



Lagerbildung CO2 UT [kg/(EW*a)]



0,00



0,00



0,00



0,00



SuT Restmüll [kg/(EW*a)]



2,45



1,42



1,43



1,50



SuT Sperrmüll [kg/(EW*a)]



1,83



2,04



2,29



2,00



SuT Altpapier [kg/(EW*a)]



0,29



0,67



0,85



0,90



SuT Altglas [kg/(EW*a)]



0,49



0,80



0,72



0,69



SuT Altholz [kg/(EW*a)]



0,00



0,00



0,44



0,78



SuT Alttextilien [kg/(EW*a)]



0,05



0,04



0,10



0,14



SuT Altmetalle [kg/(EW*a)]



0,38



0,84



0,52



0,29



SuT Verpackungsmetalle [kg/(EW*a)]



0,00



0,20



0,10



0,10



SuT Kunststoffe [kg/(EW*a)]



0,00



0,43



0,37



0,46



SuT Biomüll [kg/(EW*a)]



0,00



1,93



2,82



2,71



Summe Sammlung und Transport [kg/(EW*a)] CO2-Einsparung Altpapier [kg/(EW*a)]



5,49 4,47



8,36 10,42



9,65 13,24



9,55 14,14



CO2-Einsparung Altglas [kg/(EW*a)]



2,89



4,67



4,22



4,03



CO2-Einsparung Altholz [kg/(EW*a)]



0,00



0,00



3,50



6,20



CO2-Einsparung Altmetalle [kg/(EW*a)]



16,65



33,99



30,59



23,60



CO2-Einsparung Kunststoffe [kg/(EW*a)] CO2-Menge Kompost [kg/(EW*a)]



0,00 14,00



3,05 25,17



2,61 68,04



3,26 66,51



1991



1997



2004



2008



415,60



292,76



88,70



90,40



391,58



240,64



34,54



39,18



377,59



215,46



-33,50



-27,33



Anteil Kohlenstoff CO 2 Abgas RMD [kg/(EW*a)] Anteil Kohlenstoff CH 4 Abgas RMD [kg/(EW*a)] CO 2 -Menge Abgas RMD [kg/(EW*a)] CH 4 -Menge Abgas RMD [kg/(EW*a)] Umrechnung in CO 2 -Äquivalente [kg/(EW*a)]



Ergebnis: Bilanzierung von CO2-Äquivalenten ohne Sekundärrohstoffe und Kompost [kg/(EW*a)] Bilanzierung von CO2-Äquivalenten ohne Kompost [kg/(EW*a)] Bilanzierung von CO2-Äquivalenten [kg/(EW*a)]
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BERECHNUNGSBLATT Bewertungskriterium: STICKSTOFF-EMISSIONEN IN DIE HYDROSPHÄRE Betrachtete Ebene(n): Stickstoff Methodik: Aufsummierung der Stickstoffmengen, die das System in Richtung Hydrosphäre verlassen Eingangsparameter: Eingangswerte: Exportmenge Stickstoff Sickerwasser RMD [g/(EW*a)] Exportmenge Stickstoff Sickerwasser RSD [g/(EW*a)] Exportmenge Stickstoff Sickerwasser UTD [g/(EW*a)] Exportmenge Stickstoff Abwasser MVA [g/(EW*a)] Exportmenge Stickstoff Sickerwasser Kompostierung [g/(EW*a)] Exportmenge Stickstoff Sickerwasser Eigenkompostierung [g/(EW*a)] Gesamte Systemimportmenge Stickstoff [g/(EW*a)]



1991



1997



2004



2008



499,33



356,89



0,00



0,00



0,00



0,00



1,50



1,49



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



0,00



1,72



2,51



2,41



30,00



54,00



66,00



66,00



1.790,73



2.373,81



2.876,21



2.892,12



1991 529,33



1997 412,61



2004 70,01



2008 69,90



1991



1997



2004



2008



529,33



412,61



70,01



69,90



29,56



17,38



2,43



2,42



Berechnung: Gesamte Exportmenge Stickstoff [g/(EW*a)] Ergebnis: Gesamte Stickstoff-Emissionen in die Hydrosphäre [g/(EW*a)] Stickstoff-Emission in die Hydrosphäre bezogen auf den Stickstoff-Import [%]
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BERECHNUNGSBLATT Bewertungskriterium: EISEN-RECYCLINGRATE Betrachtete Ebene(n): Eisen Methodik: Verhältnis der gesamten Eisen-Importmenge zur Exportmenge des wieder verwertbaren Eisen Eingangsparameter: Eingangswerte: Importmenge Eisen Restmüll [g/(EW*a)] Importmenge Eisen Sperrmüll [g/(EW*a)] Importmenge Eisen Altmetalle [g/(EW*a)] Importmenge Eisen Verpackungsmetalle [g/(EW*a)] Importmenge Eisen Biomüll [g/(EW*a)] Exportmenge Eisen Metalle [g/(EW*a)] Gesamte Systemimportmenge Eisen [g/(EW*a)]



1991



1997



2004



2008



5.448,30 1.607,10 551,80



3.153,54 1.793,10 12.093,40



3.187,08 2.016,00 7.585,40



3.330,08 1.757,40 4.227,40



0,00 0,00 4.649,71



3.486,80 1.766,40 1.637,60 1.241,89 1.816,10 1.741,35 13.614,39 14.621,03 10.819,99



13.062,42 22.721,49 17.492,74 12.012,22



Berechnung: 1991 Gesamte Importmenge Eisen [g/(EW*a)] Gesamte Exportmenge Eisen [g/(EW*a)]



7.607,20 4.649,71



1997



2004



2008



21.768,73 16.370,98 12.693,83 13.614,39 14.621,03 10.819,99



Ergebnis: Eisen-Recyclingrate [%]



1991 61,12
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1997 62,54



2004 89,31



2008 85,24



BERECHNUNGSBLATT Bewertungskriterium: SCHADSTOFF-RECYCLINGRATE Betrachtete Ebene(n): Cadmium Methodik: Verhältnis der gesamten Cadmium-Importmenge zur Cadmium-Exportmenge in den Sekundärrohstoffen Eingangsparameter: Eingangswerte: Exportmenge Cadmium Papier [mg/(EW*a)] Exportmenge Cadmium Glas [mg/(EW*a)] Exportmenge Cadmium Altholz [mg/(EW*a)] Exportmenge Cadmium Textilien [mg/(EW*a)] Exportmenge Cadmium Metalle [mg/(EW*a)] Exportmenge Cadmium Kunststoffe [mg/(EW*a)] Exportmenge Cadmium Kompost [mg/(EW*a)] Exportmenge Cadmium Eigenkompostierung [mg/(EW*a)] Gesamte Systemimportmenge Cadmium [mg/(EW*a)] Gesamte Systemimportmenge Cadmium ohne Eigenkompostierung [mg/(EW*a)]



1991



1997



2004



2008



45,55 22,58 0,00 13,85 124,66



106,00 36,46 0,00 10,45 242,45



148,23 32,29 18,33 26,25 202,69



143,90 31,52 32,48 34,43 136,81



0,00



263,67



247,15



282,15



0,00



65,93



96,42



92,45



69,30



124,74



152,46



152,46



1.947,19



2.222,78



2.311,67



2.330,56



1.877,19



2.096,78



2.157,67



2.176,56



1991



1997



2004



2008



275,94



849,70



923,82



906,20



206,64



724,96



771,36



753,74



1991



1997



2004



2008



14,17



38,23



39,96



38,88



11,01



34,57



35,75



34,63



Berechnung: Gesamte Exportmenge Cadmium [mg/(EW*a)] Gesamte Exportmenge Cadmium ohne Eigenkompostierung [mg/(EW*a)] Ergebnis: Schadstoff-Recyclingrate [%] Schadstoff-Recyclingrate ohne Eigenkompostierung [%]
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BERECHNUNGSBLATT Bewertungskriterium: SCHADSTOFF-AUSSCHLEUSUNG Betrachtete Ebene(n): Cadmium Methodik: Verhältnis der Cadmium-Inputmenge in die Lager zur gesamten Cadmium-Importmenge Eingangsparameter: Eingangswerte: Inputmenge Cadmium Lager RMD [mg/(EW*a)] Inputmenge Cadmium Lager RSD [mg/(EW*a)] Inputmenge Cadmium Lager UTD [mg/(EW*a)] Gesamte Systemimportmenge Cadmium [mg/(EW*a)]



1991



1997



2004



2008



1.670,55



1.371,81



0,00



0,00



0,00



0,00



1.386,32



1.422,83



0,00



0,00



0,00



0,00



1.947,19



2.222,78



2.311,67



2.330,56



1991



1997



2004



2008



1.670,55



1.371,81



1.386,32



1.422,83



1991 85,79



1997 61,72



2004 59,97



2008 61,05



Berechnung: Gesamte Inputmenge Cadmium Lager [mg/(EW*a)] Ergebnis: Schadstoff-Ausschleusung [%]
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Ermittlung der spezifischen Entsorgungskosten - RESTMÜLL Jahr Einheit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



Restmülltonne Restmülltonne Ø Haushalts- Restmülltonne netto brutto größe brutto pro EW €/(HH*a)



€/(HH*a)



122,45 122,45 122,45 122,45 113,95 113,95 113,95 115,20 115,20 115,20 137,00 137,00 132,30 132,30 132,30



134,70 134,70 134,70 134,70 122,80 122,80 122,80 126,60 126,60 126,60 150,00 150,00 142,30 142,30 142,30



€ € € € € € € € € € € € € € €



€ € € € € € € € € € € € € € €



EW/HH 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,28 2,28 2,28 2,28 2,24 2,24 2,24 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,28



€/(EW*a)



€ € € € € € € € € € € € € € €



59,60 59,60 59,08 59,08 53,82 53,86 54,82 56,52 56,52 56,52 66,67 66,37 62,69 62,41 62,41



spez. Menge RM+SM kg/(EW*a) 263,12 281,28 260,57 136,69 144,98 159,32 181,06 164,62 167,39 174,68 170,37 169,43 185,02 189,78 192,11 217,22 188,60 186,66
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Kosten pro t spez. Menge spez. Menge Kosten pro t RM+SM AS RM+SM+AS RM+SM+AS €/t



€ € € € € € € € € € € € € € €



436 411 371 326 327 322 314 332 334 305 351 345 289 331 334



kg/(EW*a)



kg/(EW*a)



53,66 56,40 52,65 106,77 116,70 108,77 133,10 145,69 154,88 158,13 153,11 170,02 168,86 144,96 144,33 158,37 146,84 155,78



316,78 337,68 313,22 243,46 261,69 268,09 314,16 310,32 322,27 332,81 323,48 339,45 353,88 334,74 336,44 375,59 335,43 342,44



€/t



€ € € € € € € € € € € € € € €



245 228 220 188 173 167 165 175 166 160 199 197 167 186 182



Ermittlung der spezifischen Entsorgungskosten - BIOMÜLL Jahr Einheit 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007



Biotonne netto



Biotonne brutto



€/(HH*a)



€/(HH*a)



€ € € € € € € € € € € € € € €



36,34 36,34 36,34 36,34 42,88 42,88 42,88 61,00 61,00 61,00 61,00 61,00 77,30 77,30 77,30



€ € € € € € € € € € € € € € €



39,97 39,97 39,97 39,97 47,16 47,16 47,16 67,10 67,10 67,10 67,10 67,10 85,00 85,00 85,00



Ø Haushalts- Biotonne brutto größe pro EW EW/HH 2,26 2,26 2,26 2,26 2,26 2,28 2,28 2,28 2,28 2,24 2,24 2,24 2,24 2,25 2,26 2,27 2,28 2,28



€/(EW*a)



€ € € € € € € € € € € € € € €



17,69 17,69 17,53 17,53 20,67 20,69 21,06 29,96 29,96 29,96 29,82 29,69 37,44 37,28 37,28



spez. Menge Biomüll



Kosten pro t Biomüll



kg/(EW*a)



€/t



20,40 61,68 76,51 84,03 95,53 98,51 115,22 115,46 115,25 122,12 125,98 139,70 145,38 137,12 115,25 133,95



Anhang C Seite 11



€ € € € € € € € € € € € € € €



287 231 209 184 210 180 182 260 245 238 213 204 273 323 278
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